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Genuss, Kultur  
und Erholung
Gepflegte Gassen mit üppigem Blumenschmuck, einladende 
Restaurants, die beliebte Mainuferpromenade und natürlich 
der einzigartige Rokokogarten mit dem Sommerschloss der 
Würzburger Fürstbischöfe – Veitshöchheim ist einfach schön!

Hier und im ganzen ZweiUferLand am Main – flussabwärts von 
Würzburg gelegen zwischen Zell und Veitshöchheim im Süden 
und Zellingen-Retzbach/Retzstadt im Norden – finden Sie 
Natur, Kulturschätze und fränkische Gastlichkeit. Weinberge, 
Streuobstwiesen und mehrere Landschaftsschutzgebiete bie-
ten Raum für Erholung und Entspannung. Entdecken Sie bei 
einem guten Schoppen Wein und einer typischen Spezialität 
das besondere Lebensgefühl der Franken! 

Am besten lernen Sie Veitshöchheim und das ZweiUferLand 
mit einem unserer Pauschalangebote kennen. Übernachtung, 
Halbpension und viele Zusatzleistungen sorgen für einen ent-
spannten Aufenthalt.

Ob als Einzelgast oder Gruppe – 
wir freuen uns auf Sie!

Information und Buchung:
TOURIST-INFORMATION VEITSHÖCHHEIM
Mainlände 1 · 97209 Veitshöchheim
Telefon 0931 780900-25 · Fax 0931 780900-27
touristik@veitshoechheim.de
www.tourismus-veitshoechheim.de

 TIPP: Unsere Pauschalen eignen sich 
auch hervorragend als Geschenk!

WICHTIG:

Alle Angebote unter Vorbehalt 

der aktuellen Pandemie-Lage



 
Veitshöchheim zum Kennenlernen
von April bis 15. Oktober  

Komfortable Übernachtung, Halbpension und alle wichtigen 
Sehenswürdigkeiten im Komplettpaket – erleben Sie das be-
liebte Ausflugsziel am Main!

Unsere Leistungen:
• 2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet
• 3-Gang-Menü bei Kerzenschein
• Fränkisches 4-Gang-Menü
• Besichtigung des schönsten Rokokogartens Europas 
• Eintritt in das Veitshöchheimer Schloss
• Eintritt in das Jüdische Kulturmuseum und die  

barocke Synagoge  
• Abschiedsgeschenk

Preis pro Person: ab 184 € im Doppelzimmer

 TIPP: Ab Mai ist die Teilnahme an der öffentlichen Gäste
führung „Sommerfreuden des Fürst bischofs“ am Samstag
vormittag gleich eingeschlossen.
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Fastnacht in Franken – Tour 
Gruppen (ab 10 Personen); am 6. März auch individuell buchbar 

Für alle Fans der bekannten Fernsehprunksitzung: Besuchen 
Sie die Faschingshochburg Veitshöchheim! In den Mainfran-
kensälen zeigt eine Ausstellung, wie es im Ort in den auf-
regenden Tagen vor der Live-Übertragung zugeht, und bietet 
die Möglichkeit, selbst einmal einzutauchen in die barocke 
Kulisse. Auch unter dem Jahr begegnen Ihnen hier die Stars 
der fränkischen Fastnacht...

Unsere Leistungen:
• 1 Übernachtung mit Frühstücksbuffet 
• Weinprobe mit Häckerbrotzeit
• 1 Glas Fastnacht-Schoppen (0,1 l)
• Fastnachtstour: Geführter Rundgang durch Veitshöchheim 

mit Besichtigung der Ausstellung „Die Welt von Fastnacht 
in Franken“ in den Mainfrankensälen und anderer 
„kultischer“ Orte

Preis pro Person: ab 98 € im Doppelzimmer
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Gartenlust

In Veitshöchheim grünt und blüht es an jeder Ecke: Viele 
öffent liche Flächen und vor allem die Mainuferpromenade 
wurden im Zuge der Teilnahme am Wettbewerb Entente Floral 
reizvoll gestaltet. Der wunderschöne Rokokogarten und die 
Landesanstalt für Wein- und Gartenbau mit ihren prächtigen 
Schauflächen begeistern alle Gartenliebhaber. 

Unsere Leistungen:
• 2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet
• Menü der Saison
• 3-Gang-Menü bei Kerzenschein
• Besichtigung der Bayerischen Landesanstalt für Wein- 

und Gartenbau (Montag bis Freitag, für Gruppen auch 
samstags; Führungen gegen Gebühr nach Absprache)

• Besichtigung des schönsten Rokokogartens Europas

Preis pro Person: ab 167 € im Doppelzimmer

 TIPP: Es gibt noch mehr Garten im ZweiUferLand: Gesundheits 
und Ewiger Garten, Clematisdorf und Streuobstwiesen  – 
gehen Sie auf EntdeckerTour!
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Barock & Rokoko

Auf den Spuren der Würzburger Fürstbischöfe erleben Sie 
beim Besuch der Residenz in Würzburg und des Hofgartens 
in Veitshöchheim Höhepunkte dieser Kulturepochen.

Unsere Leistungen:
• 2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet
• Hofgartenmenü á la Saison
• Fränkisches 3-Gang-Menü
•  „Sommerfreuden des Fürstbischofs“ – Besichtigung  

des schönsten Rokokogartens Europas  
(ab 10 Personen mit eigener Führung)

• Weltkulturerbe – Besuch der Würzburger Residenz
Preis pro Person: ab 176 € im Doppelzimmer

Von April – 15. Oktober zusätzlich buchbar:
• Eintritt in das Veitshöchheimer Schloss 
• Schifffahrt nach Würzburg und zurück 

Preis pro Person: ab 194 € im Doppelzimmer

 TIPP: Kloster, Kirchen, Malerei – in unserem ZweiUferLand 
begegnen Sie dem Barock auf Schritt und Tritt. Mehr Infor
mationen erhalten Sie in unserer TouristInformation. 
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Wander-Auszeit im ZweiUferLand

Bei Spaziergängen und Wanderungen durch Weinberge, 
Wälder und Wiesen können Sie die Seele baumeln lassen. 
Der neue Panoramaweg und zahlreiche Themenwege bieten 
tolle Ausblicke, vielfältige Anregungen und Erholung in reiz-
voller Landschaft!

Unsere Leistungen:
• 3 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet 
• Fränkische Vesper mit Wein
• Fränkisches 3-Gang-Menü
• 3-Gang-Menü bei Kerzenschein 
• Besichtigung des schönsten Rokokogartens Europas
• Info- und Kartenmaterial 

Preis pro Person: ab 209 € im Doppelzimmer
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Radeln zwischen Himmel und Erde 

Auf erlebnisreichen Touren radeln Sportliche und E-Biker-
Innen durch das ZweiUferLand am Main. Die ausgeschilder-
ten Strecken bieten tolle Ausblicke, einzigartige Haltepunkte, 
Kultur und Erholung in reizvoller Landschaft. Radlfreundli-
che Gastgeber, Biergärten und Weinschänken machen den 
Aufenthalt zum Genuss.

Unsere Leistungen:
• 3 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet
• Fränkisches 3-Gang-Menü
• 2 Lunchpakete
• Besichtigung des schönsten Rokokogartens Europas
• Ein Wein aus dem ZweiUferLand
• Info- und Kartenmaterial

Preis pro Person: ab 199 € im Doppelzimmer
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Wandern ohne Gepäck
auf dem Mainwanderweg

Zwischen Veitshöchheim und Kreuzwertheim, wo sich das 
Wasser seinen Weg durch Muschelkalk und Buntsandstein 
bahnt, sind die Windungen des Mains besonders ausge-
prägt. Ein beeindruckendes Naturpanorama begleitet den 
Wanderer auf diesem gut 100 km langen Abschnitt des Main-
Wanderweges. Aussichtspunkte bezaubern mit herrlichen 
Blicken ins Tal oder Fernsicht bis zu den Höhenzügen von 
Spessart und Rhön.
Die abwechslungsreiche Strecke führt durch Weinlandschaft, 
Naturschutzgebiete mit Trockenrasen und lichte Kalkbu-
chenwälder. Unten am Flussufer laden malerische Orte und 
Städtchen ein zur Rast.
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Unsere Leistungen:
• 7 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet (entsprechend 

der ausgewählten Wandertour)
• Gepäcktransport
• Kartenmaterial und Wegbeschreibungen

Preis pro Person: ab 520 € im Doppelzimmer

 Hinweis: Es können auch Teilstrecken  
gebucht werden.
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Kulinarische Weinreise
Gruppen (ab 10 Personen)     

Fast zehn Prozent der fränkischen Rebfläche liegen in unse-
rem ZweiUferLand. Lernen Sie hier Frankens sympa thischstes 
Erzeugnis in all seinen Facetten kennen:

Unsere Leistungen:
• 2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet
• Begrüßungstrunk
• Als Menü: Franken auf dem Teller. Genießen Sie kreative 

Küchenkunst - frisch, regional, gut. 
• Saisonales 4-Gang-Menü mit korrespondierenden Weinen
• Weinberg-Wanderung mit Imbiss und einem Glas Wein: 

Erfahren Sie Spannendes zu den Rebsorten und zur 
Arbeit der fränkischen Winzer, genießen Sie herrliche 
Ausblicke von einem „Magischen Ort“ ins Maintal!
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• Weinprobe – zu Gast beim Winzer
• Besichtigung der WeinKulturGaden in Thüngersheim: Die 

aufwändig sanierten Kirchgaden sind ein Schmuckstück 
im historischen Altort der Weinbaugemeinde und 
bieten neben Kunstgenuss viel Hintergrundwissen zum 
Frankenwein.

Preis pro Person: ab 241 € im Doppelzimmer
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Weinprobe im Wengert 
Termin: 21.05. – 23.05.2021

So lässt sich‘s leben - durch Schloss und Rokokogarten fla-
nieren, eine gemütliche Rundfahrt auf dem Main genießen 
und im Weinberg schöppeln...

Bei einem Spaziergang in der Weinlage Veitshöchheimer 
Sonnen schein lernen Sie am 22. Mai verschiedene Winzer 
und Weingüter kennen. Mit herrlichem Blick ins Maintal kos-
ten Sie sich durch die Rebsorten und Lagen. Dazu gibt es 
typisches, aber auch ungewöhnliches fränkisches „Finger-
food“.
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Unsere Leistungen:
• 2 Übernachtungen mit 

Frühstücksbuffet
• Begrüßungstrunk
• Saisonales 4-Gang-Menü mit 

korrespondierenden Weinen
• Weinschlendern am Sonnenschein: Der Weinberg ist 

bequem per Shuttle zu erreichen. 
• Eintritt in das Veitshöchheimer Schloss mit Audio-Guide 

zum Rokokogarten
• Schifffahrt nach Würzburg und zurück

Preis pro Person: ab 182 € im Doppelzimmer
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Serenade Veitshöchheim
Termin: 05.06 – 07.06.2021 (Samstag bis Montag)

Ein fester Programmpunkt im Rahmen des Mozartf estes 
Würzburg ist alljährlich der stimmungsvolle Abend im  
Veitshöchheimer Hofgarten. Diesmal spielt hier am 6. Juni 
vor der malerischen Schlosskulisse das Ensemble Trombone 
Unit Hannover.

Unsere Leistungen:
• 2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet
• Festliches 4-Gang-Menü
• Menü Amadeus
• Eintritt in das Veitshöchheimer Schloss
• Eintritt zum Serenadenkonzert mit  

Trombone Unit Hannover
• Besichtigung des schönsten Rokokogartens Europas
 
Preis pro Person: ab 215 € im Doppelzimmer

  Hinweis: Bei unsicherer Wetterlage findet das Konzert in 
den Mainfrankensälen Veitshöchheim statt.
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 Trombone Unit Hannover
Meisterwerke aus fünf Jahrhunderten Musikgeschichte  

Zu acht sind sie nicht zu überhören. Zum Oktett hat sich 
2008 die Trombone Unit Hannover zusammengefunden und 
hat damit Seltenheitswert unter den gängigen Posaunenen-
sembles. Sind acht Posaunen nicht zu viel des Guten? Ganz 
und gar nicht, denn wenige Instrumente sind so wandlungs-
fähig wie die Posaune: »Die Posaune ist«, konnte sich schon 
Hector Berlioz begeistern, »das wahre Oberhaupt jener Fa-
milie von Blasinstrumenten. Sie besitzt im höchsten Grade 
Adel und Großartigkeit; sie hat alle ernsten und kräftigen 
Klanglaute erhabener musikalischer Poesie, von den religiö-
sen, imposanten und ruhigen Akzenten bis zu den toben-
den Ausbrüchen einer Orgie.« Zur sommerlichen Serenade 
im Hofgarten von Veitshöchheim bringt die Trombone Unit 
Hannover ein Programm mit, das Berlioz’ Einschätzung be-
stätigt. Aus fünf Jahrhunderten Musikgeschichte stammen 
die Meisterwerke, in denen die acht Posaunen all ihre Quali-
täten ausspielen können.

(Quelle: Mozartfest Würzburg)
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Nacht der Verführung in Thüngersheim
Termin: 09.07. – 11.07.2021

Ein Fest in den Weinbergen – Erleben Sie diese besondere 
Nacht am Fuß des Thüngersheimer Johannisbergs! Inmitten 
der Rebzeilen können Sie kulinarische Köstlichkeiten und 
leckeren Wein zu musikalischer Unterhaltung  und einer 
farbenfrohen Illumination genießen – Verführung für alle 
Sinne!

Unsere Leistungen:
• 2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet 
• 3-Gang-Menü bei Kerzenschein
• Fränkische Vesper mit Wein 
• Teilnahme an einer geführten Wanderung durch die 

herrliche Weinlandschaft mit Ausblick ins Maintal 
• Kunst und Wein – Besuch der WeinKulturGaden in 

Thüngersheim
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• Teilnahme an der „Nacht der Verführung“ mit Live-Musik, 
Illuminationen und Lichterglanz

• Eintritt in das Veitshöchheimer Schloss 
• Besichtigung des schönsten Rokokogartens Europas

Preis pro Person: 
ab 153 € im Doppelzimmer (Übernachtung in Thüngersheim)
ab 179 € im Doppelzimmer (Übernachtung in Veitshöchheim)

  Hinweis: Bei Übernachtung in Veitshöchheim  
ist der Transfer inbegriffen.

FESTE FEIERN – KULTURELLE HÖHEPUNKTE | Seite 19



Weinfest im Rokokogarten  
Veitshöchheim
Termin: 30.07. – 01.08.2021

Unter schattigen Bäumen der Fasanen-Allee sitzen Sie in-
mitten des Hofgartens und können bei edlen Frankenweinen 
und fränkischen Spezialitäten den herrlichen Blick auf das 
Schloss und das traumhafte Gartenambiente genießen. Drei 
Tage lang darf geschöppelt und geschlemmt werden!

Unsere Leistungen:
• 2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet
• 3-Gang-Menü bei Kerzenschein
• Besuch des Weinfestes im Rokokogarten in 

Veitshöchheim
• „Weingeschichten von Veitshöchheim“ – Teilnahme an 

einer besonderen Ortsführung mit Weinverkostung
•  Eintritt in das Veitshöchheimer Schloss
• Besichtigung des schönsten Rokokogartens Europas

Preis pro Person: ab 165 € im Doppelzimmer
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Sommerkonzerte im Synagogenhof  
in Veitshöchheim
Termine: 31.07. – 06.09.21 (jeweils Samstag bis Montag)

 

Klein, aber fein: Pop, Soul, Klezmer, Klassik – an hoffentlich 
lauen Sommerabenden bieten unterschiedliche Musik-
ensembles wunderschöne Konzerterlebnisse auf hohem 
Niveau.

Unsere Leistungen:
• 2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet
• Sommer-Menü 
• Fränkisches 3-Gang-Menü
• Eintritt in das Jüdische Kulturmuseum und die Synagoge 
• Eintritt zum Sommerkonzert im Synagogenhof am 

jeweiligen Sonntag
• Eintritt in das Veitshöchheimer Schloss
• Besichtigung des schönsten Rokokogartens Europas

Preis pro Person: ab 184 € im Doppelzimmer
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Straßenweinfest in Retzstadt
Termin: 21.08. – 23.08.2021  (Samstag bis Montag)

Das Straßenweinfest rund um den Rathausplatz in Retzstadt 
ist weithin bekannt für die erlesenen Weine von den Lagen 
des „Langenberg“, die typisch fränkischen Speisen und seine 
einzigartige Atmosphäre.

Unsere Leistungen:
• 2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet
• Sommermenü
• Transfer nach Retzstadt und zurück
• Besuch des Straßenweinfestes
• Besichtigung des schönsten Rokokogartens Europas
• Ein Bocksbeutel zum Mitnehmen

Preis pro Person: ab 167 € im Doppelzimmer
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Letzte Fuhre in Thüngersheim
Termin: 15.10. – 17.10.2021

 

Traditionell wird mit einem Umzug durch das Dorf auf festlich 
geschmückten Lesewagen die „Letzte Fuhre“ des Jahrgangs 
eingebracht. Die Winzer schenken frischen Federweißen aus, 
und unterwegs werden kleine kulinarische Köstlichkeiten 
angeboten – beste Zutaten für ein gelungenes Straßenfest!

Unsere Leistungen:
• 2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet
• Fränkisches 3-Gang-Menü
• 3-Gang-Menü bei Kerzenschein
• Transfer nach Thüngersheim und zurück
• Teilnahme an einer geführten Wanderung durch die 

herrliche Weinlandschaft mit Ausblick ins Maintal 
• Secco-Empfang
• Kleine Weinprobe mit Brotzeitteller
• Teilnahme an der „Letzten Fuhre“ 

Preis pro Person: ab 205 € im Doppelzimmer
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Adventszauber im ZweiUferLand
Termin:  03.12. – 05.12.2021 (weitere Termine auf Anfrage)

In fast jedem Ort im ZweiUferLand gibt es einen eigenen 
Weihnachtsmarkt – mal größer, mal kleiner, aber immer sehr 
stimmungsvoll. Erleben Sie beim Bummel zwischen den 
festlich geschmückten Hütten weihnachtliche Vorfreude und 
finden Sie liebevoll handgemachte Geschenke!

Unsere Leistungen:
• 2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet
• Adventsmenü
• Wildmenü
• Besuch der Weihnachtsmärkte in Veitshöchheim oder 

Thüngersheim oder der Leinacher Waldweihnacht
• Eine Tasse Glühwein mit Waffel
• Winterspaziergang durch Europas schönsten 

Rokokogarten

Preis pro Person: ab 175 € im Doppelzimmer
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Silvester in Veitshöchheim
Termine:  29.12.2021 – 01.01.2022 oder 30.12.2021 – 02.01.2022

 

Genussvoll Schlemmen zum Jahreswechsel!

Unsere Leistungen:
• 3 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet
• Sektempfang im Hotel
• Fränkisches 3-Gang-Menü
• Silvesterabend mit mehrgängigem Menü oder Buffet
• Saisonales 4-Gang-Menü mit korrespondierenden Weinen
• Neujahr „Katerfrühstück“
• Eintritt in das Museum im Kulturspeicher
• Winterspaziergang durch Europas schönsten 

Rokokogarten

Preis pro Person: ab 312 € im Doppelzimmer
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Wir möchten Sie 
fränkisch verwöhnen!

 

Wir in Veitshöchheim und dem ZweiUferLand am Main sehen 
es als unsere Aufgabe, Ihren Aufenthalt hier unvergesslich 
zu machen. Gepflegte Hotels verschiedener Kategorien, 
Tagungshäuser, Pensionen und Ferienwohnungen bieten 
liebevoll ausgestattete Gästezimmer nach jedem Geschmack.

Für das leibliche Wohl sorgen in Veitshöchheim zahlreiche 
Restaurants, Cafés und ein herrlich gelegener Biergarten. Sie 
bieten Gaumenfreuden mit frischer, regionaler Küche und 
erlesenen Weinen. Ob bodenständig oder fantasievoll frän-
kisch – einfach genießen!

Wegen der kurzen Wege können Sie das Auto ruhig stehen  
lassen und einen Schoppen mehr trinken. Einige Gastgeber 
bieten das regionale Gästeticket an, sodass Sie auch das 
nahe gelegene Würzburg ohne lästige Parkplatzsuche erkun-
den können. Fragen Sie einfach nach.
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Sie haben die Wahl!

Für die meisten der im Heft vorgestellten Pauschal-
arrangements können Sie Ihr Hotel in Veitshöchheim frei 
wählen (nach Verfügbarkeit). 

Rufen Sie uns einfach an oder schicken Sie uns eine E-Mail 
mit Ihren Wünschen. Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot! 

Telefon
0931 780900-25
Mail 
touristik@veitshoechheim.de

Hinweis: Der Einzelzimmer-
zuschlag beträgt 22 € pro 
Person und Nacht.



REISEBEDINGUNGEN FÜR PAUSCHALANGEBOTE 
Sehr geehrter Reisegast,
wir bitten Sie um aufmerksame Lektüre der nachfolgenden Reisebedingungen. Diese Reisebe-
dingungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kunden bzw. Reisenden 
– nachstehend „Reisender“ genannt – mit der Gemeinde Veitshöchheim als Rechtsträger der 
Tourist-Information Veitshöchheim, nachstehend „TI“ abgekürzt, zustande kommenden Pau-
schalreisevertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - y BGB (Bürgerliches 
Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) und füllen die-
se aus. Diese Reisebedingungen gelten ausschließlich für die Pauschalreisen der TI. Sie gelten 
nicht für die Vermittlung fremder Leistungen (wie z. B. Gästeführungen und Eintrittskarten) 
und nicht für Verträge über Beherbergungsleistungen, bzw. deren Vermittlung.

1.	 Abschluss	des	Reisevertrages,	Verpflichtungen	des	Reisenden	
1.1 Für alle Buchungswege gilt:
a) Grundlage des Angebots der TI und der Buchung des Reisenden sind die Reiseausschrei-

bung und die ergänzenden Informationen von TI für die jeweilige Reise, soweit diese dem 
Reisenden bei der Buchung vorliegen.

b) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von TI vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues 
Angebot von TI vor. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, 
soweit TI bezüglich des neuen Angebots auf die Änderung hingewiesen und seine vorver-
traglichen Informationspflichten erfüllt hat und der Reisende innerhalb der Bindungsfrist 
dem Reiseveranstalter die Annahme durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt. 

c) Die vom Veranstalter gegebenen vorvertraglichen Informationen über wesentliche Eigen-
schaften der Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungs-
modalitäten, die Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 
Nummer 1, 3 bis 5 und 7 EGBGB) werden nur dann nicht Bestandteil des Pauschalreisever-
trages, sofern dies zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart ist.

1.2 Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder Telefax erfolgt, gilt:
a) Mit der Buchung bietet der Reisende TI den Abschluss des Pauschalreisevertrages ver-

bindlich an. 
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestätigung (Annahmeerklärung) durch TI 

zustande. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird TI dem Reisenden eine den ge-
setzlichen Vorgaben entsprechende Reisebestätigung auf einem dauerhaften Datenträger 
(welcher es dem Reisenden ermöglicht, die Erklärung unverändert so aufzubewahren oder 
zu speichern, dass sie ihm in einem angemessenen Zeitraum zugänglich ist, z.B. auf Papier 
oder per Email), übermitteln, sofern der Reisende nicht Anspruch auf eine Reisebestäti-
gung in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 2 EGBGB hat, weil der Vertragsschluss in 
gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit beider Parteien oder außerhalb von Geschäfts-
räumen erfolgte.  

1.3 Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr (z.B. Internet, App, Telemedien) gilt für 
den Vertragsabschluss:

a) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) „zahlungspflichtig buchen“ bietet der Rei-
sende TI den Abschluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an. 

b) Dem Reisenden wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt.
c) Die Übermittlung der Buchung durch Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig buchen“ 

begründet keinen Anspruch des Reisenden auf das Zustandekommen eines Pauschalrei-
severtrages entsprechend seiner Buchungsangaben. TI ist vielmehr frei in der Entschei-
dung, das Vertragsangebot des Reisenden anzunehmen oder nicht.

d) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Reisebestätigung von TI beim Reisenden zu 
Stande.

1.4 TI weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 
Nr. 9 BGB) bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, die im Fernabsatz (Briefe, 
Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nachrichten 
(SMS) sowie Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste) abgeschlossen wurden, kein Wider-
rufsrecht besteht, sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte, 
insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB (siehe hierzu auch Ziff. 4). Ein Wider-
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rufsrecht besteht jedoch, wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a BGB außerhalb 
von Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, 
auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers 
geführt worden; im letztgenannten Fall besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht.

2.	 Bezahlung	
2.1 TI und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschal-

reise nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag 
besteht und dem Reisenden der Sicherungsschein mit Namen und Kontaktdaten des 
Kundengeldabsicherers in klarer, verständlicher und hervorgehobener Weise übergeben 
wurde. Es sind keine Anzahlungen zu leisten. Der gesamte Reisepreis wird 2 Wochen vor 
Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr 
aus dem in Ziffer 6 genannten Grund abgesagt werden kann. 

2.2  Abweichend von den Regelungen in Ziffer 2.1. ist die Übergabe eines Sicherungsscheins 
als Voraussetzung für die Zahlungsfälligkeit nicht erforderlich, wenn das Pauschalangebot 
keine Beförderung zum Ort der Erbringung der Pauschalreiseleistungen und/oder zurück 
enthält und abweichend von Ziffer 2.1. vereinbart und in der Reisebestätigung vermerkt ist, 
dass der gesamte Reisepreis ohne vorherige Anzahlung nach Beendigung der Pauschal-
riese zum Aufenthaltsende zahlungsfällig ist.

2.3 Leistet der Reisende die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den 
vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, obwohl TI zur ordnungsgemäßen Erbringung der ver-
traglichen Leistungen bereit und in der Lage ist, seine gesetzlichen Informationspflichten 
erfüllt hat und kein gesetzliches oder vertragliches Aufrechnungs- oder Zurückbehal-
tungsrecht des Reisenden besteht, und hat der Reisende den Zahlungsverzug zu vertreten, 
so ist TI berechtigt, nach Mahnung mit angemessener Fristsetzung nach Ablauf der Frist 
vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten und den Reisenden mit Rücktrittskosten gemäß 
Ziffer 3 zu belasten.

3.	 Rücktritt	durch	den	Reisenden,	Umbuchung	
3.1 Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der 

Rücktritt ist gegenüber TI unter der nachfolgend angegebenen Anschrift zu erklären. Falls die 
Reise über einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber 
erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt in Textform zu erklären.

3.2 Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert der 
Reiseveranstalter den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann der Reiseveranstal-
ter eine angemessene Entschädigung verlangen, soweit der Rücktritt nicht von ihm zu 
vertreten ist. TI kann keine Entschädigung verlangen, soweit am Bestimmungsort oder in 
dessen unmittelbarer Nähe außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung 
der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich 
beeinträchtigen; Umstände sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht der 
Kontrolle des Reiseveranstalters unterliegen, und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten 
vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären. 

3.3 TI hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter Berücksichtigung des Zeitraums 
zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter Berücksichtigung der 
erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs durch anderweitige 
Verwendungen der Reiseleistungen festgelegt. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt 
des Zugangs der Rücktrittserklärung wie folgt mit der jeweiligen Stornostaffel berechnet:

a)  bis zum 31. Tag vor Reisebeginn 10 % des Reisepreises
b) vom 30. bis zum 21. Tag vor Reisebeginn 20 % des Reisepreises
c) vom 20. bis zum 12. Tag vor Reisebeginn 30 % des Reisepreises
d) vom 11. bis zum 03. Tag vor Reisebeginn 70% des Reisepreises
e) ab dem 3. Tag vor Reisebeginn und bei Nichtanreise 90 % des Reisepreises.
3.4 Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur 

Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen.
3.5 Dem Reisenden bleibt es in jedem Fall unbenommen, TI nachzuweisen, dass TI überhaupt 

kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von ihm geforderte 
Entschädigungspauschale. 

3.6 TI behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädi-
gung zu fordern, soweit TI nachweist, dass TI wesentlich höhere Aufwendungen als die je-
weils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist TI verpflichtet, die geforder-
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te Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, 
anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen.

3.7 Ist der Reiseveranstalter infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises ver-
pflichtet, hat er unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der 
Rücktrittserklärung zu leisten.

3.8 Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB vom Reiseveranstalter durch Mittei-
lung auf einem dauerhaften Datenträger zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die 
Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt durch die vorstehenden 
Bedingungen unberührt. Eine solche Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn Sie dem 
Reiseveranstalter 7 Tage vor Reisebeginn zugeht.

3.9 Werden auf Wunsch des Reisenden nach Vertragsschluss Änderungen hinsichtlich des Rei-
setermins, der Unterkunft, der Verpflegungsart oder sonstiger Leistungen (Umbuchungen) 
vorgenommen, so kann die TI, ohne dass ein Rechtsanspruch des Reisenden auf die Vor-
nahme der Umbuchung besteht und nur, soweit dies überhaupt möglich ist, bis zum 31. 
Tag vor Reisebeginn ein Umbuchungsentgelt von € 26,- erheben. Spätere Umbuchungen 
sind nur mit Rücktritt vom Reisevertrag und Neubuchung entsprechend den vorstehenden 
Rücktrittsbedingungen möglich. Dies gilt nicht für Umbuchungswünsche, die nur geringfü-
gige Kosten verursachen oder wenn die Umbuchung erforderlich ist, weil TI keine, unzurei-
chende oder falsche vorvertragliche Informationen gemäß Art. 250 § 3 EGBGB gegenüber 
dem Reisenden gegeben hat.

4.	 Obliegenheiten	des	Reisenden
4.1 Reiseunterlagen: Der Kunde hat TI oder seinen Reisevermittler, über den er die Pauschal-

reise gebucht hat, zu informieren, wenn er die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Hotel-
gutschein, Voucher) nicht innerhalb der von TI mitgeteilten Frist erhält.

4.2 Mängelanzeige / Abhilfeverlangen: 
a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen.
b) Soweit TI infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaf-

fen konnte, kann der Reisende weder Minderungsansprüche nach § 651m BGB noch Scha-
densersatzansprüche nach § 651n BGB geltend machen

c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich dem Vertreter von TI vor Ort 
zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von TI vor Ort nicht vorhanden und vertraglich nicht ge-
schuldet, sind etwaige Reisemängel an TI unter der mitgeteilten Kontaktstelle von TI zur Kennt-
nis zu bringen; über die Erreichbarkeit des Vertreters von TI bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort 
wird in der Reisebestätigung unterrichtet. Der Reisende kann jedoch die Mängelanzeige auch 
seinem Reisevermittler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis bringen. 

d) Der Vertreter von TI ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist 
jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.

4.3 Fristsetzung vor Kündigung: Will der Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines Rei-
semangels der in § 651i Abs. (2) BGB bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l 
BGB kündigen, hat er TI zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies 
gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe von TI verweigert wird oder wenn die sofortige Ab-
hilfe notwendig ist. 

5.	 Beschränkung	der	Haftung	
5.1 Die vertragliche Haftung von TI für Schäden, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist 
auf den dreifachen Reisepreis beschränkt.

5.2 TI haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang 
mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. vermittelte Aus-
flüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn diese Leistungen in 
der Reiseausschreibung und der Reisebestätigung ausdrücklich und unter Angabe der 
Identität und Anschrift des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeu-
tig gekennzeichnet wurden, dass sie für den Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der 
Pauschalreise von TI sind und getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 651c, 651w und 
651y BGB bleiben hierdurch unberührt.

5.3 TI haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Reisenden die Verletzung von 
Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten von TI ursächlich geworden ist.
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6. Rücktritt der TI wegen	Nichterreichen	der	Mindesteilnehmerzahl
6.1 TI kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Rege-

lungen zurücktreten:
6.2  Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung 

von TI beim Kunden muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung angegeben sein
6.3 TI hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist in der Reisebestätigung 

anzugeben 
6.4 TI ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu erklären, 

wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht 
durchgeführt wird.

6.5 Ein Rücktritt von TI später als 20 Tage vor Reisebeginn ist unzulässig.
6.6 Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis 

geleistete Zahlungen unverzüglich zurück, Ziffer 3.7. gilt entsprechend.
7.	 Nicht	in	Anspruch	genommene	Leistungen
 Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise, wegen Krank-

heit oder aus anderen, nicht von der TI zu vertretenden Gründen nicht in Anspruch, so 
besteht kein Anspruch des Reisenden auf anteilige Rückerstattung. Die TI wird sich jedoch, 
soweit es sich nicht um ganz geringfügige Beträge handelt, beim Leistungsträger um eine 
Rückerstattung bemühen und entsprechende Beträge an den Reisenden zurück bezahlen, 
sobald und soweit sie von den einzelnen Leistungsträgern tatsächlich an die TI zurück-
erstattet worden sind.

8.	 Geltendmachung	von	Ansprüchen;	Adressat
 Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr.2, 47 BGB hat der Kunde/Reisende gegenüber TI 

geltend zu machen. Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler erfolgen, 
wenn die Pauschalreise über diesen Reisevermittler gebucht war. Die in § 651i Abs. (3) BGB 
aufgeführten vertraglichen Ansprüche verjähren in zwei Jahren. Die Verjährung beginnt 
mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte. Eine Geltendmachung in 
Textform wird empfohlen.

9.	 Rechtswahl-	und	Gerichtsstand;	Information	über	Verbraucherstreitbeilegung	
9.1. Für Reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder 

Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwi-
schen dem Reisenden und der TI die ausschließliche Geltung des deutschen Rechts ver-
einbart. Solche Reisende können die TI ausschließlich an ihrem Sitz verklagen.

9.2. Für Klagen der TI gegen Reisende bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, 
juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Ge-
richtsstand der Sitz der TI vereinbart.

9.3. TI weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass TI 
nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Verbraucher-
streitbeilegung nach Drucklegung dieser Reisebedingungen für TI verpflichtend würde, 
informiert TI die Verbraucher hierüber in geeigneter Form. TI weist für alle Reiseverträge, 
die im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische Online-
Streitbeilegungs-Plattform https://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.
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Adresse der Tourist-Information:
Straße: Mainlände 1
PLZ / Ort: 97209 Veitshöchheim
Telefon: 0931-780 900 25
Telefax: 0931-780 900 27
E-Mail: touristik@veitshoechheim.de

Reiseveranstalter ist:
Gemeinde Veitshöchheim,
vertreten durch Bürgermeister Jürgen Götz

REISEBEDINGUNGEN | Seite 31



www.tourismus-veitshoechheim.de

Buchen Sie direkt bei uns:

Tourist-Information Veitshöchheim
Mainlände 1 · 97209 Veitshöchheim 
Telefon 0931 780900-25
Fax 0931 780900-27 
touristik@veitshoechheim.de 
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